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Zur sakramententheologi- 
sehen Relevanz anamnetisch- 
epikletischer ״Hochgebete״ in 
der Sakramentenliturgie

Es gibt keine Sakramente außerhalb der 
Liturgie. Mag die Gestalt der Sakramenten- 
feier auch noch so reduziert sein, so bleiben 
doch die Sakramente wesentlich ein liturgi- 
sches Geschehen. Insofern wird man sagen 
können, daß es vorgängig zu aller theologi- 
sehen Reflexion über die Sakramente eine 
tatsächliche Praxis der Sakramentenfeier ge- 
geben hat oder - mit anderen Worten - daß 
die Sakramentenliturgie der Sakramenten- 
theologie vorausgeht. Damit wird natürlich 
nicht geleugnet, daß sakramententheologi- 
sehe Reflexion von frühester Zeit an auch 
wieder Konsequenzen für die liturgische Ge- 
stalt der Sakramente hatte. Doch ist das logi- 
sehe Prä der Sakramentenfeier nicht zu 
übersehen. Es zeigt sich eindrucksvoll in den 
Vätertexten, in denen die Sakramententheo- 
logie gleichsam als Kommentar zur Sakra- 
mentenliturgie entwickelt wird: Zu denken 
ist etwa an die einschlägigen Abschnitte in 
der Apologie Justins Cf um 165) oder an die 
Katechesen, in denen Cyrill (f* 386) bzw. Jo- 
hannes von Jerusalem Cf 417), Ambrosius 
von Mailand Cf 397), Johannes Chrysosto- 
mus (f* 407) oder Theodor von Mopsuestia 
(f* 428) das sakramentale Geschehen be- 
schrieben und gedeutet haben.

Lange Zeit hat die konkrete Sakramenten- 
theologie freilich die tatsächliche Sakramen- 
tenliturgie weitgehend ignoriert. Das logi- 
sehe Prä der Sakramentenfeier findet aller- 
dings zu Recht heute wieder - und wenn der 
Eindruck nicht täuscht - sogar verstärkt Be- 
achtung. Dies ist nicht nur eine liturgiewis- 
senschaftliche Wunschvorstellung. Das zei- 
gen zwei ganz unterschiedliche Zeugen, die 
sich aus sehr verschiedener Perspektive mit 
dem Sakrament der Ehe beschäftigt haben.
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Schon 1958 hat der Münchener Kanonist 
Klaus Mörsdorf (1909-1989) darauf hinge- 
wiesen, man dürfe nicht übersehen, daß das, 
was die Liturgie der Eheschließung über eine 
dürre Rechtsform hinaus kundgibt, auch für 
das Verständnis der Rechtsform von Wich- 
tigkeit ist. Bei einem liturgischen Akt, der zu- 
gleich Rechtsakt ist, wäre es für ein geistli- 
ches Recht verhängnisvoll, an dem achtlos 
vorbeigehen zu wollen, was der liturgische 
Ritus der Rechtsform voraus hat: das tiefere 
Eindringen in den Sinn des geistlichen Ge- 
schehens."1) Im Jahre 1988, also 30 Jahre 
später, fordert der Dogmatiker und Küng- 
Schüler Urs Baumann in seiner Tübinger 
Habilitationsschrift, ״für die Bestimmung der 
Sakramentalität der Ehe statt von einer va- 
gen religiösen Symbolik des Ehelebens vom 
kirchlich-liturgischen Akt der Eheschließung 
auszugehen"2). Exemplarisch belegen die 
beiden Äußerungen, daß in der jüngeren 
Vergangenheit und in der Gegenwart offen- 
sichtlich die Bereitschaft wächst, die konkre- 
te Sakramentenliturgie zum Ausgangspunkt 
oder zumindest zu einem maßgeblichen Be- 
zugspunkt sakramententheologischer Refle- 
xionen zu wählen.

Wichtig ist dabei, nicht allein an einem 
zuvor bestimmten sakramentalen Kemritus 
anzusetzen, sondern - worauf schon Micha- 
el Schmaus (1897-1993) hingewiesen hat3) - 
bei der Vollform der Sakramentenfeier. 
Denn natürlich hatte auch die theologische 
Spekulation in Mittelalter und Neuzeit ei- 
nem sakramentalen Kerngeschehen Auf- 
merksamkeit entgegengebracht. Systemlei- 
tend war aber dabei die Bestimmung von 
Materie und Form der verschiedenen Sakra- 
mente und die Bestimmung der notwendi- 
gen Bedingungen für das Zustandekommen 
der Sakramente. Alles übrige gehörte zu den 
begleitenden Zeremonien, war notwendig 
für die erlaubte Feier der Sakramente, hatte 
aber mit dem Sakrament selbst nichts zu tun.

Eine Analyse verschiedener Sakramenten- 
feiern in Geschichte und Gegenwart läßt er- 
kennen, daß innerhalb der Vollform der Sa- 
kramentenfeier der zelebrative Höhepunkt 
nicht einzelne isolierte, als forma sacramenti 
bestimmte sakramentale Worte sind. So wird 

etwa schon seit längerem darauf hingewie- 
sen, daß der wesentliche Vollzug innerhalb 
der Eucharistiefeier nicht einfach das Aus- 
sprechen der Herrenworte sei, sondern das 
Sprechen der Danksagung über Brot und 
Wein und damit der treue Nachvollzug des- 
sen, was Jesus bei seinem Abschiedsmahl 
getan habe4). Das literarische Genus dieser 
Danksagung der Eucharistiefeier konnte 
näher bestimmt werden als anamnetisch- 
epikletisches Segensgebet. Wesentlich han- 
delt es sich also hier um eine Eulogie, ein 
Lob- und Dankgebet, in dem aus der Prei- 
sung für die bereits erfahrene Güte Gottes 
eine Bitte um Gottes heilsames Wirken in 
der Gegenwart erwächst.

Der vermutlich von Anton Baumstark 
1903 geprägte und heute übliche Begriff 
 -eucharistisches Hochgebet' bestimmt die״
sen Text als das ranghöchste Gebet der 
Eucharistiefeier5). Auch in anderen Sakra- 
mentenfeiem gibt es solche anamnetisch- 
epikletischen Gebete, die also demselben li- 
terarischen Genus angehören und zugleich 
eine ausgezeichnete Bedeutung innerhalb 
der Dramaturgie der jeweiligen Sakramen- 
tenfeier haben6). So sind etwa die Weihege- 
bete der Bischofs-, Priester- und Diakonen- 
ordination feierliche Gebete, die eine ana- 
mnetisch-epikletische Grundstruktur haben. 
Ähnlich wie beim eucharistischen Hochge- 
bet sind hier die zur Gültigkeit erforderli- 
chen Worte Bestandteil des jeweiligen Wei- 
hegebetes. Anders ist es aber bei Taufe und 
Trauung. Auch hier finden sich in der Voll- 
form der Sakramentenfeier anamnetisch- 
epikletische Gebete, doch haben diese mit 
der von der klassischen Sakramententheolo- 
gie bestimmten sakramentalen Form nichts 
zu tun: Das große anamnetisch-epikletische 
Gebet der Tauffeier ist die Benedictio et in- 
vocatio Dei super aquam7), der Lobpreis und 
die Anrufung Gottes über dem Wasser8) - 
auch Taufwasserweihe genannt -, das ent- 
sprechende Gebet der Trauung ist die Bene- 
dictio nuptialis9), der feierliche Trauungsse- 
gen10).

Die systematische Isolierung des sakra- 
mentalen Geschehens aus dem liturgischen 
Kontext und die Festlegung bestimmter 
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Worte als forma sacramenti mag für die Be- 
stimmmung einer gültigen Sakramentenfeier 
hilfreich sein, weil sie Ängstlichkeit und Un- 
Sicherheit vermeiden hilft. Für ein angemes- 
senes Verständnis der sakramentalen Feiern 
und der Sakramente selbst hat dieser Vor- 
gang jedoch äußerst negative Folgen. Denn 
aus dem Blick fällt das zentrale Wortgesche- 
hen der Sakramentenfeier, das Sprechen des 
anamnetisch-epikletischen Gebetes, des 
,Hochgebetes" dieser Feier. Gerade hier aber 
wäre anzusetzen, wenn Sakramententheolo- 
gie ihren Ausgangspunkt bei der Sakramen- 
tenliturgie nehmen will. Einige Konsequen- 
zen aus einem solchen liturgie- und sakra- 
mententheologischen Programm sollen im 
folgenden aufgezeigt werden. Daß dabei für 
die einzelnen Sakramente mehr als hier 
möglich unterschiedliche Akzente gesetzt 
werden müßten, ist vorauszusetzen, kann 
aber nicht im einzelnen ausgeführt werden.

These 1: Das anamnetisch-epikletische 
,Hochgebet" charakterisiert Sakramenten- 
feier als ekklesiales Geschehen.

Im Gegensatz zu den indikativisch oder 
imperativisch formulierten Spendeformeln 
 Sei besiegelt durch״ Ich taufe dich.. ." oder״
die Gabe Gottes, den Heiligen Geist' lassen 
die ״Hochgebete' der Sakramentenfeier 
deutlich erkennen, daß es bei den Sakra- 
menten nicht um ein isoliertes Geschehen 
zwischen einem Spender und einem Emp- 
fänger geht, sondern um ein ekklesiales Er- 
eignis. Denn die anamnetisch-epikletischen 
Gebete sind von ihrer Gattung her Vorste- 
hergebete, die im Namen der ganzen ver- 
sammelten Gemeinde gesprochen werden: 
Sie sind formuliert in der 1. Person Plural 
 und ('Wir preisen dich ... Wir bitten dich״)
werden abgeschlossen durch das zustim- 
mende ״Amen' der Gemeinde, die sich da- 
mit das Gebet zu eigen macht'11).

These 2: Das anamnetisch-epikletische 
,Hochgebet" ist Ausdruck des dialogischen 
Charakters der Sakramentenliturgie und der 
Sakramente.

Die Besinnung auf den sakramentalen 
Charakter der Liturgie hat zu den Elementen 
gehört, die ein einseitig kultisches Verständ- 
nis der Liturgie überwinden ließen. Wie im 
Wort der Schrift so wird auch in den Sakra- 
menten das vorgängige Handeln Gottes für 
den Menschen und am Menschen erfahrbar. 
Die Besinnung auf den liturgischen Charak- 
ter der Sakramente zeigt, daß auch die Sa- 
kramente nicht nur eine katabatische, d. h. 
herabsteigende Dimension und eine soteri- 
sehe, d. h. heilsvermittelnde Funktion haben; 
sie sind also nicht allein Ausdruck der Heili- 
gung des Menschen durch Gott. Die ״Hoch- 
gebete' der Sakramentenfeier und ihre aus 
jüdischer Tradition entlehnte berakah-Struk- 
tur verdeutlichen, daß nicht nur anläßlich 
der Sakramentenfeier Gebete gesprochen 
werden, sondern daß die Sakramente we- 
sentlich geprägt sind durch das lobende und 
dankende Beten der Kirche und insofern 
selbst auch eine anabatische, d. h. aufstei- 
gende Dimension und eine latreutische, d. h. 
anbetende Funktion haben. In ihnen wird al- 
so nicht nur die Heiligung des Menschen 
bewirkt, sondern zugleich ״Gott Verehrung 
erwiesen'12), worauf zu Recht auch der Co- 
dex Iuris Canonici hinweist. Wie jede liturgi- 
sehe Feier hat also auch die Sakramentenfei- 
er eine dialogische Struktur: In ihr kommt 
Gott auf den Menschen zu, doch der 
Mensch steht auch lobend, preisend und mit 
Dank vor Gott und gibt so Antwort auf das 
bereits erfahrene Handeln Gottes.

These 3: Der anamnetische Charakter der 
,Hochgebete" läßt erkennen, daß in der Sa- 
kramentenfeier das in der Heilsgeschichte 
erwirkte Heil gegenwärtig gesetzt und kon- 
kreten Gliedern der Kirche zugesprochen 
wird.

Grundlegend für christliches Beten, Christ- 
liehe Liturgie und das sakramentale Handeln 
ist die Erinnerung an das Heilshandeln Got- 
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tes in der Geschichte, vor allem an sein un- 
überbietbares Heilshandeln in Jesus Chri- 
stus. Beten, Gottesdienst feiern und sakra- 
mentales Handeln sind allein sinnvoll, weil 
Gott bereits in der Geschichte sich als ein 
Gott erwiesen hat, der Gebete hört und hei- 
fend und heilend sein Volk begleitet. Die 
 Hochgebete" der Sakramentenfeier erinnern״
Gottes Heilstaten in der Vergangenheit und 
geben damit zugleich einen Rahmen, aus 
dem heraus das hier und jetzt gefeierte Heil 
gedeutet werden soll. Diese Anamnese in- 
nerhalb der Gebete macht aber zugleich 
deutlich, daß die hier und jetzt versammelte 
Gemeinde Anteil erhalten will an dem einst 
gewirkten Heil. Der anamnetische Charakter 
der ״Hochgebete" verweist auf den anamne- 
tischen Charakter der Sakramente selbst. 
Denn sie sind nicht ein neues Heilswerk ne- 
ben dem Erlösungswerk Christi, sondern 
sind Aktualisierung und Vergegenwärtigung 
des mysterium paschale, dessen Zuwendung 
und Konkretion in der Gegenwart.

These 4: Der epikletische Charakter der 
,Hochgebete" läßt erkennen, daß Sakramen- 
te ,in der Kraft des Heiligen Geistes" (SC 6) 
gewirkt werden und gnadenhaftes Geschenk 
Gottes bleiben.

Der anamnetische Teil der ״Hochgebete" 
begründet und ermöglicht die nachfolgende 
Bitte13): Weil das Volk Gottes in der Vergan- 
genheit Gottes heilshafte Zuwendung erfah- 
ren hat und weil die Kirche diese Erfahrun- 
gen erinnert, deshalb hat es Sinn und des- 
halb hat die Gemeinde Grund für das 
Vertrauen, auch jetzt um seine gnadenhafte 
Zuwendung für sich und ihre Glieder zu be- 
ten. Die Epiklese als Anrufen des Namens 
Gottes und vor allem als Bitte um den Geist 
Gottes zeigt zugleich, daß Sakramente nur 
geschehen können in der Kraft des Geistes. 
Trotz aller Sicherheit, die der Kirche und 
ihrem sakramentalen Tun verbürgt ist, blei- 
ben die Sakramente Werk Gottes, der das 
Tun der Kirche mit seiner Kraft erfüllen muß. 
Betonen die indikativischen Spendeformeln 
die Vollmacht, aus der heraus die Kirche sa- 
kramental handeln kann, so halten die epi- 

kletischen Bitten der sakramentalen ״Hoch- 
gebete* lebendig, daß sakramentale Hand- 
lungen nicht autonome Taten der Kirche aus 
eigener Macht sind, sondern geistgewirktes 
Geschenk Gottes bleiben.

These 5: Einseitige sakramententheologi- 
sehe Vorstellungen finden im anamnetisch- 
epikletischen ,Hochgebet" der Sakramenten- 
feier eine kritische Instanz und werden so 
relativiert.

Ein wichtiges Beispiel für diese These 
dürfte die Analyse der Vollform der Trau- 
ungsliturgie sein. Deshalb soll die These ex- 
emplarisch konkretisiert werden:

Die liturgische Bedeutung des Trauungs- 
segens relativiert die Rede von den Brautleu- 
ten als alleinigen Spendern des Ehesakra- 
men tes.

 Wir spenden uns das Sakrament der״
Ehe", so stand es in diesen Tagen auf der 
Hochzeitsanzeige einer katholischen Theo- 
login und eines katholischen Theologen. 
Damit folgten die beiden der meist vertrete- 
nen theologischen Meinung, daß die Braut- 
leute bei der Trauung gegenseitig die alleini- 
gen Spender dieses Sakramentes seien14). Im 
Blick auf eine Analyse der Trauungsliturgie 
und vor allem auf die Bedeutung des Feierli- 
chen Trauungssegens stellt sich allerdings 
die Frage, ob diese Auffassung nicht zumin- 
dest eine höchst einseitige und damit zu- 
mindest stark verkürzende Sicht des Ehe- 
Sakramentes zum Ausdruck bringt.

Nach den vorkonziliaren Ritualien und 
nach dem Codex Iuris Canonici von 1917 
wurde der feierliche Segen bei der Trauung 
eher wie ein besonderes Vorrecht behandelt, 
das nur unter bestimmten Umständen ge- 
währt wurde. Denn den sogenannten Braut- 
segen erhielt nur eine katholische Braut bei 
ihrer ersten Ehe mit einem katholischen 
Mann innerhalb einer Meßfeier außerhalb 
der geschlossenen Zeiten15). Über diese im- 
merhin fünf Bedingungen hinaus verlangte 
das alte Rituale Romanum, daß es in der Re- 
gel auch die erste Ehe des Mannes sein 
müßte. Die nachkonziliar reformierten litur- 
gischen Ordnungen sehen dagegen im An­
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Schluß an Art. 78 der Liturgiekonstitution16) 
vor, daß bei allen sakramentalen Trauungen 
den Brautleuten der Feierliche Trauungsse- 
gen erteilt wird. Damit hat die liturgische 
Regelform der kirchlichen Eheschließung 
dem Handeln des Priesters und der gottes- 
dienstlichen Gemeinde ein wesentlich 
größeres Gewicht gegeben. Die sakramen- 
tentheologische Bedeutung dieses Segens 
wird besonders sichtbar in den Adaptatio- 
nen für das deutsche Sprachgebiet von 1975 
und 1992, weil hier der Trauungssegen im- 
mer unmittelbar im Anschluß an das Ver- 
mählungswort erteilt wird.

Auch der Text, den das 1992 erschienene 
deutschsprachige Trauungsrituale als Form I 
für den feierlichen Trauungssegen enthält, 
dürfte für das Verständnis der christlichen 
Eheschließung von großer Bedeutung sein. 
Denn an zentraler Stelle steht hier eine ex- 
plizit epikletische Bitte. Es heißt dort:

,So bitten wir dich, menschenfreundlicher Gott, 
schau gütig auf N. und N., die vor dir knien (ste- 
hen) und deinen Segen erhoffen. Dein Heiliger 
Geist schenke ihnen Einheit und heilige den Bund 
ihres Lebens. Er bewahre ihre Liebe in aller Bedro- 
hung; er lasse sie wachsen und reifen und einan- 
der fördern in allem Guten.'17)

Diese epikletische Bitte - so wird man sa- 
gen können - steht an Intensität den epikle- 
tischen Worten der Weihegebete bei den 
Feiern der Ordination zum Bischof, Priester 
und Diakon kaum nach. Daß letztere aller- 
dings sogar zur Gültigkeit der Weihespen- 
dung erforderlich sind, dürfte zumindest ein 
Hinweis darauf sein, daß auch das anamne- 
tisch-epikletische Segensgebet der Ehe- 
Schließung mehr als ein feierliches Element 
der Trauungszeremonien ist.

Wer ohne die sakramententheologischen 
Vorurteile und Vorentscheidungen diesen 
Text und seine Funktion innerhalb der Ehe- 
liturgie analysiert, wird sagen müssen, daß 
dem Vorsteher und der Kirche bei der Feier 
des Ehesakramentes nicht nur eine Zeugen- 
Rolle zukommt. Das durch den Vorsteher im 
Namen der Gemeinde gesprochene ana- 
mnetisch-epikletische ,Hochgebet' der 
Trauungsliturgie akzentuiert unübersehbar 
ein Tun der Kirche und damit die ekklesiale 

Dimension des Ehesakramentes. Dieser 
nachkonziliaren Entwicklung dürfte auch 
ökumenische Bedeutung im Blick auf die 
Ostkirchen zukommen, da diese immer 
schon die priesterliche Segnung bzw. Krö- 
nung der Brautleute als konstitutiv für das 
Zustandekommen einer sakramentalen Ehe 
angesehen haben.

These 6: Anamnetisch-epikletische 
,Hochgebete' der Sakramentenliturgie soll- 
ten nur im sakramentalen Kontext verwendet 
werden.

Auch diese These soll exemplarisch kon- 
kretisiert werden:

Der anamnetisch-epikletische Trauungs- 
segen ist ein Kennzeichen sakramentaler 
Eheliturgie, so daß bei einer nichtsakramen- 
talen Trauung auf dieses Gebet verzichtet 
werden muß.

August Jilek hat vor wenigen Jahren die 
These vertreten, das große Segensgebet 
gehöre sosehr zur Grundgestalt der Trau- 
ungsliturgie, daß Gründe, die bei einer Trau- 
ung eines Katholiken mit einem Nichtchri- 
sten gegen das große Segensgebet sprächen, 
die gesamte Trauungsliturgie als nicht sinn- 
voll erscheinen lassen müßten18). Im Blick 
auf die scharfe Analyse, mit der Jilek die Be- 
deutung des anamnetisch-epikletischen Se- 
gensgebetes für die Sakramentenliturgie 
herausarbeitet, dürfte allerdings eine teilwei- 
se entgegengesetzte These gut begründet 
sein: Weil das Große Segensgebet, der 
anamnetisch-epikletische Trauungssegen, 
integrales Element der Vollform der Sakra- 
mentenfeier ist, muß bei einer nichtsakra- 
mentalen Ehe auf dieses Gebet verzichtet 
werden.

Die 1992 erschienene überarbeitete zweite 
Auflage der deutschsprachigen Ordnung hat 
hier in geglückter Weise für die entsprechen- 
den Feiern eigene Segensgebete formuliert. 
Der erste Trauungssegen für eine nichtsa- 
kramentale Trauung folgt dem Modell der 
,Feierlichen Schlußsegen' des Meßbuches 
und unterscheidet sich schon in der Form 
von den anamnetisch-epikletischen Segens- 
gebeten. Der zweite Trauungssegen für eine 
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nichtsakramentale Trauung ist eine Übertra- 
gung der römischen Vorlage für diese Son- 
derform: Von dem entsprechenden Parallel- 
text für die sakramentale Trauung unter- 
scheidet sich dieser Segen aber nicht nur 
durch den unterlassenen Hinweis auf das 
Sakrament der Ehe, sondern auch durch den 
ausdrücklichen Verzicht auf eine explizit epi- 
kletische Segensbitte. Bei der Trauung zwi- 
sehen getauften Christen heißt es ausdrück- 
lieh: ,Dein reicher Segen, Herr, komme her- 
ab auf Bräutigam und Braut, und die Kraft 
des Heiligen Geistes stärke ihre Liebe zuein- 
ander“19). Bei der ,Trauung eines Katholiken 
mit einem Partner, der nicht an Gott glaubt“ 
lautet die entsprechende Bitte dagegen we- 
sentlich zurückhaltender: ,Segne ihre Liebe. 
Erhalte sie in unzerstörbarer Treue. Hilf ih- 
nen, daß sie einander verstehen, stützen und 
tragen an jedem Tag'20). Hier wird also nicht 
der Heilige Geist über die Brautleute ange- 
rufen. Dieser Verzicht auf eine explizit epi- 
kletische Bitte und damit auf das anamne- 
tisch-epikletische Segensgebet der Trau- 
ungsliturgie ist folgerichtig, weil es hier nicht 
um eine sakramentale Eheschließung geht, 
in deren Mittelpunkt das Sprechen dieses 
,Hochgebetes" steht. Auch über das konkre- 
te Beispiel hinaus dürfte es nicht sinnvoll 
sein, das anamnetisch-epikletische ,Hochge- 
bet' als wesentliches Kennzeichen sakra- 
mentaler Feier dadurch abzuwerten, daß es 
auch in einem sakramententheologisch ganz 
anders zu bewertenden Kontext benutzt 
wird.

These 7: Entwicklungen im ekklesial ge- 
lebten Verständnis der Sakramente müssen 
Konsequenzen in der Gestalt der Feier und 
in der Gestaltung der anamnetisch-epikleti- 
sehen ,Hochgebete" der Sakramentenliturgie 
haben.

Eine eindrucksvolle Konkretion bietet hier 
die Reform der Priesterweihe und ihres Wei- 
hegebetes21). Deshalb kann hier beispielhaft 
ergänzt werden:

Weil das Weihegebet der Priesterweihe 
dem Verständnis des Presbyterates in der
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Kirche nicht mehr entsprach, mußte es er- 
gänzt werden.

Im Weihegebet, das bei der Erstellung der 
Editio typica 1968 aus dem alten Priester- 
weiheritus übernommen worden war, war 
nur ein sehr unspezifisches Bild der Pres- 
byter zu erkennen. Von ihrer priesterlichen 
Würde und ihrem Amt war da die Rede und 
von der Vorbildfunktion ihres Lebens. Dann 
hieß es dort:

,Uns Bischöfen seien sie treffliche Helfer, damit 
das Evangelium bis an die Enden der Erde gelange 
und alle Menschen sich in Christus zur heiligen 
Gemeinde Gottes vereinen.“

Daß die Presbyter selbst zur Verkündi- 
gung des Evangeliums berufen sind, daß ih- 
nen die Feier der Sakramente und vor allem 
der Vorsitz in der Eucharistiefeier obliegt 
und daß sie faktisch den Bischof in den ein- 
zelnen Gemeinden vertreten, all das wurde 
in diesem Text nicht ersichtlich.

Im vorkonziliaren Priesterweiheritus war 
manches davon in den ausdeutenden Riten 
zum Ausdruck gekommen. So hatte es etwa 
bei der Überreichung von Kelch und Patene 
ausdrücklich geheißen: ,Empfange die Voll- 
macht, das Opfer Gott darzubringen und 
Messen zu feiern für Lebende und für Ver- 
storbene'22). Daß den Priester auch die Voll- 
macht zur Sündenvergebung übertragen ist, 
symbolisierte eine zweite Handauflegung 
nach der Kommunion, bei der der Bischof 
sprach: ,Empfange den Heiligen Geist, de- 
nen du die Sünden vergibst, denen sind sie 
vergeben, denen du sie behältst, sind sie be- 
halten"23). Die Reform der Priesterweihe 
1968 hatte zu Recht hier Korrekturen ange- 
bracht, um den Eindruck zu vermeiden, daß 
mit der Überreichung von Kelch und Patene 
bzw. der zweiten Handauflegung weitere 
Vollmachten verliehen würden, die nicht 
durch die zentrale Handauflegung und das 
Weihegebet übertragen worden seien. Der 
damit bereits erreichten klareren Struktur 
der Feier mußte jetzt aber aus inneren Grün- 
den auch eine Reform des Textes folgen, da- 
mit er - wie es das Konzil ja für alle Refor- 
men gefordert hatte - das Heilige, dem er als 
Zeichen dient, deutlicher zum Ausdruck 
bringt24). So sind unter anderem die zitierten



Zeilen in der Editio typica altera von 1990 
wesentlich ergänzt worden und lauten jetzt:

,Uns Bischöfen seien sie zuverlässige Helfer. In 
der Gnade des Heiligen Geistes bringe das Wort 
der Frohen Botschaft durch ihre Verkündigung 
reiche Frucht in den Herzen der Menschen, und es 
gelange bis an die Enden der Erde. Mit uns seien 
sie treue Verwalter deiner heiligen Mysterien: So 
wird dein Volk durch das Bad der Wiedergeburt 
erneuert; so wird es genährt an deinem Altar; so 
werden die Sünder versöhnt, so werden die Kran- 
ken gesalbt zu ihrer Heilung. Mit uns Bischöfen 
vereint, erflehen diese Priester, Herr, dein Erbar- 
men für die ihnen anvertrauten Gemeinden und 
für alle Menschen auf Erden."25)

Der neue Text läßt deutlich erkennen, daß 
die Presbyter als Helfer der Bischöfe berufen 
sind zur Verkündigung, zur Feier der Sakra- 
mente und zum Gebet für konkrete Gemein- 
den, die ihnen anvertraut werden. Auf jeden 
Fall wird man von diesem verbesserten Text 
sagen können, daß sich hier weit deutlicher 
der Glaube der Kirche über das Sakrament 
des Ordo und den Presbyterat zu erkennen 
gibt als in dem bisherigen altehrwürdigen 
Weihegebet, das mit geringfügigen Variatio- 
nen so auch schon spätestens am Anfang 
des 7. Jahrhunderts gesprochen wurde26).

Was hier thesenhaft über die sakramen- 
tentheologische Relevanz der anamnetisch- 
epikletischen ,Hochgebete" der Sakramen- 
tenliturgie gesagt wurde, könnte an einzel- 
nen Sakramentenfeiem vertieft werden. 
Gezeigt werden könnte allerdings auch, daß 
aus dieser Perspektive noch manche Wün- 
sehe im Blick auf die Liturgie der Zukunft of- 
fen sind. Insofern begründet nicht nur der 
hohe Rang dieses Elementes der Sakramen- 
tenliturgie eine Beachtung der großen Se- 
gensgebete durch die Sakramententheolo- 
gie. Die sakramententheologische Relevanz 
dieser Gebete begründet auch bleibende 
Bemühungen um ihre sachgerechte Gestalt 
und Integration in die Sakramentenlitur- 
gie27)·
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cipe potestatem offerte sacrificium Deo, Missasque 
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23) Vgl. Pontificale Romanum 1895,75: ,Accipe Spiritum 
Sanctum, quorum remiseris peccata, remittuntur eis; 
et quorum retinueris, retenta sunt.'

24) Vgl. SC 21.
25) Pontifikale. Die Weihe des Bischofs, der Priester und 

der Diakone. Zweite Auflage. Trier 1994, 92 f.
26) So war es wohl etwas zu optimistisch, wenn P. Jounel 

(Die Ordinationen, in: Handbuch der Liturgiewissen- 
schäft. Hg. v. A.-G. Martimort. II. Die übrigen Sakra- 
mente und die Sakramentalien. Die Heiligung der 
Zeit. Freiburg 1965, 6-44, 23) schon für die vorkonzi- 
liare Weiheliturgie schrieb: ,Für die dogmatische 
Theologie der Weihen gibt es keine wichtigere Quelle 
als die drei Weihegebete für den Bischof, Priester und 

Diakon. Sie enthalten nicht nur die sakramental we- 
sentlichen Worte für jede Weihestufe; in ihnen spricht 
die römische Kirche ihre Auffassung aus über Prie- 
stertum und Diakonat, ihre Schau des Weihesakra- 
ments, die sie selbst von der Überlieferung empfan- 
gen hat.'

27) Was hier vor allem im Blick auf Taufe, Trauung und 
Ordo gesagt werden konnte, wäre leicht auch für die 
Feier der Krankensalbung zu zeigen, wobei dort wie 
bei der Feier der Firmung der Bezug zur Feier der öl- 
weihe in der missa chrismatis mitzubedenken wäre, 
ein Bezug, der in der konkreten Sakramentenfeier al- 
lerdings nicht mitzuerleben ist. Der herausragende 
Text der Feier der Versöhnung hat zwar anamnetische 
Elemente und erwähnt auch den Heiligen Geist, ist 
aber gerade kein Gebet, sondern eine entfaltete indi- 
kativische Absolutionsformel. Tiefere Beachtung dürf- 
te darüber hinaus auch noch verdienen, daß auch 
nichtsakramentale Segensfeiem wie die Weihe eines 
Abtes und einer Äbtissin, die Jungfrauenweihe und 
die Feier der Ewigen Profeß auch ein feierliches Se- 
gensgebet enthalten, das eine anamnetisch-epikleti- 
sehe Grundstruktur hat.
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